
 

Bekanntmachung der Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung vom 25.02.2020: 

 

Öffentliche Beschlussfassung: 

Beschluss-Nr. 08/2020/002 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kreien für 

das Haushaltsjahr 2020  

Die Gemeindevertretung beschließt den vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit 

dem Haushaltsplan. 

 

Beschluss-Nr. 08/2020/003 – Schutzzieldefinition im Rahmen derBrandschutzbedarfsplanung 

Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage aufgeführten Schutzziele gemäß der 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Europa zur Erstellung von 

Brandschutzbedarfsplänen in Mecklenburg-Vorpommern vom 12. Oktober 2017 (VV Meckl.-

Vorp. Gl. Nr. 2131–9). 

 

Beschluss-Nr. 08/2020/004 – Beschaffung von Technik für das Dorfgemeinschaftshaus 

Die Gemeindevertretung beschließt die Anschaffung eines Laptops, eines Beamers und einer 

Leinwand für das Dorfgemeinschaftshaus Kreien. Der Bürgermeister wird ermächtigt im 

Rahmen der im Haushalt geplanten Kostenhöhe von insgesamt 2500 € nach Vorlage 

entsprechender Angebote die Aufträge zur Lieferung auszulösen. 

 

Beschluss-Nr. 08/2020/005 – Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für 

Räumlichkeiten der Gemeinde Kreien 

Die Gemeindevertretung Kreien beschließt nachfolgende 6. Änderung der Benutzungs- und 

Entgeltordnung für Räumlichkeiten der Gemeinde Kreien: 

In § 3 Absatz 1 werden die Worte „der Bürgermeisterin“ durch „dem Bürgermeister“ ersetzt. 

In § 6 Abs. 2 wird das Wort „Ordnungswidrigkeiten“ durch die Worte „Verstößen gegen die 

Hausordnung“ ersetzt. 

§ 10 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Für die Überlassung der in § 1 genannten Gemeinderäumlichkeiten wird ein Entgelt in 

folgender Höhe erhoben: 

a) Dorfgemeinschaftshaus Kreien 

 

 von Einwohnern der Gemeinde Kreien      75,00 € /Tag 

 von Einwohnern anderer Gemeinden    125,00 € /Tag 

 Kaffeetafeln nach Trauerfeiern (bis zu 4 Stunden)    50,00 € 

 Nutzung für Verbände/Vereine       10,00 € 

pro Veranstaltung (bis zu 3 Stunden) 

· Auslagenersatz für die Nutzung von Tischdecken       5,00 €/Tischdecke 

· Pauschale bei gewünschter W-LAN Nutzung     10,00 € /Tag 

b) Feuerwehrgemeinschaftsraum        10,00 € /Tag 
  

Nichtöffentliche Beschlussfassung: 

BVL-Nr. 08/2020/006 – Flächentausch im Rahmen des BOV 

 

 

 
 


